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156 Jahre VZGV

Der Verein Zürcher Gemeindescheiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) wurde 
im Jahr 1856 gegründet und konnte im Jahr 2006 sein 150-Jahr-Jubiläum feiern. 
In einer rund hundert Seiten umfassenden Jubiläumsschrift wurde die Geschichte 
und Entwicklung der Vereinigung eingehend gewürdigt. 2012 ist der VZGV somit 
156 Jahre alt.

100 Jahre Formularverlag

Bereits seit genau hundert Jahren bietet der VZGV Formulare an, seit 1952 auch 
Fachschriften. Dieser Rückblick auf die ersten hundert Jahre des Verlags soll die 
Bedeutung desselben unterstreichen.

Die Broschüre erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Wiedergabe der  
Geschehnisse über die ganzen hundert Jahre, weil zum Teil das Dokumentations-
material nicht auf einfache Weise greifbar war. Das vorliegende Heft soll vielmehr 
in lockerer Weise aufzeigen, wie sich dieser Bereich des VZGV bzw. der Zürcher 
Verwaltungen innerhalb eines Jahrhunderts massiv verändert hat. Viele der ab-
gedruckten Erzeugnisse sollen an die Vor-Informatik-Zeit erinnern.

Meyer, Stutz, KDMZ

Beinahe fünfzig Jahre basierte die Bereitstellung von Formularen auf einem Ver-
trag, welcher im Jahr 1912 mit der Druckerei G. Meyer in Zürich abgeschlossen 
wurde (S. 6). Dieses Vertragsverhältnis wurde Ende 1956 aufgelöst. Von 1957 bis 
1999 erfolgte eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Buchdruckerei Stutz in  
Wädenswil (S. 7). Ab dem Jahr 2000 wurde der Formular- und Fachschriftenverlag 
an die Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale (KDMZ) übertragen (S. 8)

Begonnen hatte alles mit 22 Papieren für das Vormundschaftswesen (S. 9), wie dies 
auch aus dem Vertrag mit der Druckerei Meyer (S. 6) hervorgeht.

Erstmals konnte an der Generalversammlung des VZGV vom 20. April 1913 im 
Hotel Schweizerhof in Zürich Erfreuliches über den Verkauf von Formularen be-
richtet werden.

Die Formulare sind den Zürcher Gemeinden ein wichtiges Hilfsmittel für die Ver-
waltung. Das war schon vor hundert Jahren so und wird es in anderer Form auch 

in Zukunft bleiben. Das Angebot veränderte sich im Laufe der Jahre stets und 
wurde den Bedürfnissen der Gemeinden angepasst. Die betroffenen Stellen wur-
den jeweils zur Vernehmlassung eingeladen. Dazu zwei Beispiele auf Seite 11.
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Vertrag zwischen VZGV und Buchdruckerei A. Stutz & Co.
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Vertrag zwischen VZGV und G. Meyer, Buchdruckerei
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Erste Formularmappe an die Zürcher Gemeinden
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Vertrag zwischen VZGV und KDMZ
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Stellungnahme Bezirksratskanzlei Uster

Stellungnahme Bezirksratskanzlei Andelfi ngen
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Handgeschriebenes Protokoll der Generalversammlung 

des VZGV vom 20. April 1913
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Der Bestellschein auf S. 14 zeigt, wie vielfältig das Angebot an Formularen vor 
rund 50 Jahren allein für den Bereich Allgemeine Verwaltung war.

Das alte Zitat «Von der Wiege bis zur Bahre schreibt der Schweizer Formulare» 

trifft den Nagel auch heute noch auf den Kopf. Doch die Entwicklungsmöglich-
keiten in den letzten hundert Jahren haben auch bei den Formularen nicht Halt 
gemacht. Die von einer Druckerei für die Gemeinden auf Papier bereitzustellenden 
Texte werden im elektronischen Zeitalter immer mehr an Bedeutung verlieren.

Fachschriftenverlag

Seit 1952 führt der VZGV auch einen Verlag für Fachschriften. Diese wurden und 
werden von Fachleuten verfasst. 

Die erfolgreichen VZGV-Fachschriften helfen Verwaltungsfachleuten, Behörden-
mitgliedern und weiteren interessierten Personen, sich Fachwissen anzueignen 
oder dieses zu vertiefen. Die Verlagskommission sorgt dafür, dass die Fachschrif-
ten von ausgewiesenen Redaktoren den gesetzlichen Veränderungen angepasst 
werden und aktuell bleiben. Zahlreiche Werke sind in der Zwischenzeit überholt 
und werden deshalb nicht mehr vertrieben. 

Zur Zeit werden folgende Fachschriften angeboten:

■  Zürcher Planungs- und Baurecht
■  Werkbuch für den Quartierplaner
■  Leitfaden schweizerische Sozialversicherung
■  Wegleitung für vormundschaftliche Organe
■  Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz inklusive Ergänzungsband
■  Erfolgreich in der Gemeinde
■  Kleines Rechtsbuch für Wahlbüromitglieder

Das Flaggschiff des Fachschriftenverlags war zweifellos der Kommentar zum 
Zürcher Gemeindegesetz. Aus der Feder von Dr. Max Mettler stammte die erste 
Fassung. Diese wurde dann aufgrund von Gesetzesrevisionen durch eine Neufas-
sung von Hans Rudolf Thalmann (S. 16) abgelöst.

Handbuch für die zürcherische Gemeindeverwaltung: In jeder Stadt- oder Ge-
meindeverwaltung fi ndet sich wohl noch heute ein solches Exemplar. Das weisse 
Handbuch erfüllte während rund einer Generation einen wichtigen Dienst zur 
fachlichen Aus- und Weiterbildung von Angestellten. Auch unzählige Jugendliche 
haben das Handbuch von vorne bis hinten «durchgeackert».
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Zwei Formulare aus dem Bereich Steuern aus früherer Zeit



Diese Bestellkarte, die damals mit nur 15 Rp. frankiert 

werden musste, war Ende der Fünfzigerjahre aktuell
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Bestellschein für Formulare der Stutz + Co.
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Kommission Verlag

Eine wichtige Aufgabe
obliegt der Verlags-
kommission. 

Diese setzt sich heute 
wie folgt zusammen:

Frühere Verlags- / Formularverwalter bzw. später Präsidenten 
der Verlagskommission:

Emil Bader, Wädenswil  1946 – 1972
Werner Künzler, Horgen 1972 – 1974
Bruno Keller, Hettlingen 1974 – 1978
Armin Münzel, Bülach 1978 – 1985
Othmar Stäubli, Rüschlikon 1985 – 1988
Kurt Forster, Eglisau 1988 – 2002
Beat Meier, Geroldswil 2002 – 2010
Marcel Wehrli, Fehraltorf 2010 – 

Emil Bader war als langjähriger Stadtschreiber von Wädenswil nur einen Stein-
wurf von der Druckerei Stutz entfernt und somit die ideale Besetzung als Formu-
larverwalter. Dieses Amt übte er 25 Jahre lang aus (S. 18). Von 1950 bis 1958 war 
er auch Präsident des VZGV.

Einen guten Überblick in die Formular-Vielfalt gibt das Inventar (S. 20/21), das 
beim Übergang von der Firma Meyer an die Firma Stutz aufgenommen wurde.
Interessant ist eine Zusammenstellung über Formularbezüge der Zürcher Ge-
meinden im Jahr 1960 (S. 19). Aus einer Liste von Formularverwalter Emil Bader 
geht hervor, dass alle 171 Zürcher Gemeinden die Möglichkeit nutzten, Formulare 
zu beziehen. Die kleine Gemeinde Hüttikon bezog lediglich für vier Franken Pa-
piere, während Wädenswil die Liste mit Fr. 1'660 anführt. Ausschlaggebend für 
diese hohe Summe bei Wädenswil ist zweifellos, dass sowohl Formularverwalter 
Emil Bader als auch die Stutz Druck dort beheimatet waren. Es wäre noch inter-
essant zu wissen, was die Stadt Zürich für zehn Franken vom Formularverlag 
 bezog. Grosse Gemeinden wie Winterthur oder Zürich druckten offenbar schon 
damals die meisten Formulare selbstständig.
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Felix Oberhänsli, Horgen; Marilena Amato, Zug; 
Marcel Wehrli, Fehraltorf (Präsident); Bruno Bauder, Uitikon
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Auszüge aus dem Fachbuch 

«Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz»

von Hans Rudolf Thalmann



Aufl istung Bezüge von Formularen im Jahr 1960 

von Emil Bader
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Brief des VZGV vom 6. Juni 1971 an Emil Bader
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Inventar, das beim Übergang von der Firma Meyer 

an die Firma Stutz aufgenommen wurde
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Ein früherer Präsident der Verlagskommission erinnert sich

Interview mit Othmar Stäubli, geb. 1935, wohnhaft in Horgen, Präsident der Ver-
lagskommission von 1985 bis 1988, 20 Jahre als Gemeindeschreiber in Rüschlikon 
tätig.

Wie erlebten Sie Ihre Zeit als Präsident der Verlagskommission?

Die Zeit von 1985 bis 1988 war sehr strub: Gemeindeschreiber, Sekretär der Ge-

meindepräsidenten-Konferenz des Bezirks Horgen, Mitglied im Vorstand des 
VZGV und dort Präsident der Verlagskommission.

Welches waren Ihre damaligen Hauptaufgaben?

Als Präsident der Verlagskommission war ich Koordinator im Vorstand des VZGV, 
wo ich auch für die anderen Beschlüsse des Gesamtvorstandes verantwortlich 
war. Glücklicherweise konnte unsere Kommission mit dem Verkauf von Formu-
laren und Fachbüchern stets einige zehntausend Franken Ertrag für den VZGV 
erwirtschaften. Zu jener Zeit hatten wir zahlreiche gedruckte Formulare für die 
Einwohnerkontrolle, ID, Passempfehlung, An- /Abmeldeformulare, Stimmkuverts, 
Baugesuche, Steuerausweise – alles noch ohne EDV. Von grosser Bedeutung war 
auch der Kontakt mit den Fachleuten für die Fachbücher, z. B. mit Hans Rudolf 
Thalmann betreffend Kommentar zum Gemeindegesetz sowie weiteren Spezialis-
ten in den Bereichen Finanzen, Steuern und Bauwesen. Mit der Druckerei Stutz war 
die Zusammenarbeit immer sehr konstruktiv. Die damals für diese Sparte verant-
wortliche Person war teilweise auch an den Sitzungen der Verlagskommission 
 anwesend.

Was bleibt Ihnen aus dieser Zeit im VZGV-Vorstand in besonderer Erinnerung?

Natürlich die Aktion «Im Dienste aller», wo ich als Co-Regisseur einen Film über 
die «chaotische Gemeinde Anderschdorf» mitdrehen durfte. In dieser Gemeinde 

funktionierte weder Behörde, Verwaltung, Energie, Wasser noch Kehricht. Als 
letzter Gemeindeschreiber funktionierte Laiendarsteller Hans Rudolf Leemann. 
John Brack sang ein Lied über das Steueramt. Für das «abbruchreife Gemeinde-
haus» musste die Gemeinde Rüschlikon herhalten. Für das Kehrichtchaos wurde 
die Glärnischstrasse in Horgen abgesperrt und mit Kehricht übersät, samt Mäu-
sen. Dann erklärten Ehemalige wie Paul Imhof und Emil Gehri, welche Bedeutung 
die Verwaltung für eine Gemeinde habe, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. 
Auch verschiedene Verwaltungen wurden im positiven Sinn vorgestellt. Am Ende 
zeigte sich, welche Bedeutung die Weiterbildung für Verwaltungsfachleute hat. 
Am Schluss funktionierte auch die Gemeinde Anderschdorf wieder.
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Ein Rückblick von Werner Künzler bei seinem Rücktritt als Präsident der Verlagskommission 

im Jahr 1974, vorgetragen an der GV des VZGV
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Vorstand vom 17. August 1987

Vorstand vom 25. April 1986

Rückblick von «Mister Stutz»

Von 1965 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1998 war Peter Fuhrer bei der 
Druckerei Stutz für die Formulare und Fachschriften des VZGV verantwortlich.

Hier seine für diesen Rückblick zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen:

Der Verkauf von Formularen war von Anfang an sehr gut. Täglich gingen 
 Bestellungen aus dem ganzen Kanton ein (ohne Zürich und Winterthur). Das 
Angebot wurde auch stetig erweitert.

Nach dem Aufkommen der Informatik ging der Verkauf merklich zurück. Jede 
Gemeinde, auch die kleinste, hatte nun ihre Computer-Anlagen und konnte die 

Formulare zum Teil selber herstellen. Oftmals wurden nur zehn Formulare 
 bestellt, um den Text, Darstellung usw. zu kopieren. Schlussendlich kam das 
Aus, und die KDMZ übernahm den ganzen Verlag.

Ein interessanter Auftrag waren die Stimmkuverts und die Endlos-Stimm-
rechtsausweise. Die Aufl age dafür betrug pro Jahr über eine Million. Aber 
auch dieser Auftrag fi el der neuen Technik zum Opfer. Eine EDV-Firma in 

St. Gallen rüstete auf, deren neue Maschinen konnten die Ausweise gleichzeitig 
in einem Druckgang herstellen.

Im Bereich Fachschriften liessen sich folgende Werke gut verkaufen:

■  Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz / Hans Rudolf Thalmann
■  Leitfaden schweizerische Sozialversicherung / Gertrud Bollier
■  Mitarbeit in der Gemeinde / Hans Rudolf Leemann
■  Buch «Unparagraphische Seitensprünge» / Willy Peter, Initiant damaliger 

VZGV-Präsident Emil Gehri

Ein stattliches Werk war das «Handbuch». Auch zwei Broschüren, im Abonne-

ment erhältlich, erschienen im VZGV-Verlag, nämlich die «BEZ» und «PBG- 
Aktuell».

Mit allen Vertretern der Verlagskommission sowie den Verfassern von Fach-
schriften hatte ich stets ein gutes Einvernehmen, ohne jegliche Probleme. 
 Werner Künzler war immer sehr genau. Unter Othmar Stäubli wurde ich auch 
zu den Sitzungen der Verlagskommission eingeladen, was von Vorteil war.

Verlagskommission «Dauerbrenner» im VZGV-Vorstand

Zwei Einträge in den Vorstandprotokollen des VZGV aus den achtziger Jahren be-
stätigen, dass die Themen der Verlagskommission auch immer wieder den Vor-
stand beschäftigten.
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Einsteckhüllen für Identitätskarten

Ein «Formular» ganz anderer Art war ein Angebot der Verlagskommission im 
Jahr 1960, nämlich Einsteckhüllen für Identitätskarten. Mit Rundschreiben vom 
24. Juni 1960 wurde den Gemeinden das Stück zu 40 Rp. angeboten. Das beigelegte 
Muster wurde jedoch den Gemeinden nicht einfach kostenlos überlassen. Im Brief 
des Verlags an die Gemeinden wird deutlich festgehalten: «Sollten Sie wider Er-
warten kein Bedarf an solchen Plastic-Hüllen haben, so bitten wir Sie um Rück-
sendung an den Verlag.»

Erträge für den VZGV

Schon der erste Vertrag mit der Buchdruckerei Meyer sah für den VZGV als Ver-
lagshonorar 25 % der Brutto-Einnahmen aus den Verkäufen der Formulare vor.

Gemäss vorliegenden Aufzeichnungen bewegten sich die Netto-Erträge für den 

VZGV aus dem Formularverkauf und dem Fachschriftenverlag zwischen Fr. 10'000 
und Fr. 16'000 pro Jahr. 1973 waren es sogar Fr. 24'000. Darin inbegriffen war der 
Verkauf von 846 Handbüchern für die Zürcherischen Gemeindeverwaltungen mit 
einer Provision von Fr. 15 pro Exemplar.

Interessant ist auch eine Feststellung in einem Protokoll des VZGV-Vorstand aus 

dem Jahr 1972, die wie folgt lautet: «Der Vorstand nimmt Kenntnis vom Ertrag des 
Formularverlags pro 1971. Bei einem Gesamtertrag von Fr. 13'102 überstieg der 
Erlös der Fachschriften mit Fr. 6'693 erstmals denjenigen der Formulare.»

In der Jahresrechnung 2011 werden als Ertrag aus dem Verlag rund Fr. 93'000 
überwiesen. Veranschlagt waren Fr. 48'500. Grund für die Differenz war die 
Herausgabe von zwei neuen Fachbüchern.

Der Ertrag aus dem Formular- und Fachschriftenverlag war während den ganzen 
hundert Jahren ein willkommener Zustupf in die Kasse des VZGV. Öfters kam ein 
Teil dieser Mittel jenen Mitgliedern zugute, welche mit dem Verein eine Reise un-
ternahmen. Dank diesen Erträgen war der VZGV in der Lage, jeweils einen Bei-
trag aus seiner Kasse an Vereinsreisen zu leisten.

Heutiges Interesse an Fachschriften und Formularen

Im vergangenen Jahr führte die Verlagskommission bei den Gemeinden eine Um-
frage über das Interesse an Fachschriften und Formularen durch. Fast 50 % der 
Fragebögen kamen zurück und wurden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass 
für Fachschriften bei den Gemeinden nach wie vor ein grosses Interesse vorhan-
den ist. Dagegen besteht offenbar geringes Interesse an Formularen in gedruckter 
oder elektronischer Form.
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Brief A. Stutz & Co. vom 24. Juni 1960
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Just zum 100-Jahr-Jubiläum der Kommission Verlag des VZGV ermöglicht das 
kantonale Steueramt Zürich, die Steuererklärung webbasiert online zu erfassen. 
Natürlich müssen jetzt noch Lohnausweise und Bankauszüge als Papierbelege an 
das Steueramt gesandt werden. Es ist aber absehbar, dass auch diese Belege durch 
eLohnausweise und eBankauszüge ersetzt werden.

Dank dem, dass alle Belege gescannt werden, sind die Mitarbeitenden der Steuer-
ämter in der Lage, die Steuererklärungen elektronisch zu prüfen. Das Papierfor-
mular erhält also auch hier einen immer kleineren Stellenwert.

Das Beispiel zeigt auf, wohin der Weg geht. Innerhalb der letzten zehn Jahre ha-
ben sich die weltweiten Datenmengen vertausendfacht. Sämtliche Informationen 
sind überall und jederzeit im Internet verfügbar. Jugendliche, welche jetzt in die 
Arbeitswelt eintreten, sind sich gewohnt, mit elektronischen Medien umzugehen. 
Sie sind mit diesen aufgewachsen. Entsprechend sind immer mehr Menschen be-
reit, elektronisch zu kommunizieren.

Mit dieser Realität muss sich die öffentliche Verwaltung auseinandersetzen. Die 
Verwaltung wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren von einer papierbe-
triebenen zu einer komplett elektronisch betriebenen Verwaltung entwickeln. Im-

mer mehr Prozesse laufen elektronisch ab. Das Papier und somit das Formular, 
welches den Prozess steuert, wird verschwinden. Die entsprechenden Kompeten-
zen in der öffentlichen Verwaltung müssen aufgebaut werden.

Mit der Einführung von Informatik in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sind 
bereits einige interne Prozesse angepasst worden. In diesem Zusammenhang sind 
auch einige interne Formulare verschwunden.

Beispielsweise wurden früher die Mutationsmeldungen der Einwohnerkontrolle 
manuell mit der Schreibmaschine auf Formularen erstellt und an die betroffenen 

Abteilungen verteilt. Jede Abteilung musste aufgrund dieser Zettel die eigenen 
Prozesse anstossen. Mit der Einführung der EDV wurden die Mutationsmeldun-
gen vom Computer gedruckt, was schon eine grosse Erleichterung brachte. Aber 
noch immer musste das gedruckte Papier verteilt werden. Heute werden aufgrund 
der Mutationen elektronische Meldungen als Aufgaben generiert, welche an die 
zuständigen Mitarbeitenden per Mail übermittelt werden. Im gesamten Prozess 
wird somit kein Papier mehr benötigt. Prozesse in den Abteilungen werden zum 
Teil direkt automatisch angestossen.

Diese Entwicklung geht weiter. Viele Formulare werden überflüssig. Analog zum 
eBanking werden die Bürger zu Mitarbeitenden gemacht. Sie loggen sich via In-

ternet am System ein und erledigen die Mutationen ihrer Daten selbst. Die Ge-
meinde prüft die Richtigkeit der Eingaben und gibt die Mutation frei.
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Zum Abschluss ein Rück- und Ausblick von Beat Binder

Beat Binder, Uster, ist Präsident der Interessengemeinschaft ICT (information and 
communications technology) der Zürcher Gemeinden.

Das Formular hat uns geprägt

Das Ausfüllen des wohl ältesten aller Formulare, der Steuererklärung, kostete 
mich immer einige Schweisstropfen. Zunächst hatte ich mit gut gespitztem Blei-
stift und Radiergummi die Kopie des Formulars ausgefüllt, in der Hoffnung, dass 
an den mehrfach radierten Stellen noch genügend Papier vorhanden bleibe, um 
die korrekten Zahlen einzutragen. Und wie war das jetzt mit den Krankenkosten? 
Konnte ich die abziehen oder nicht?

Wenn dies alles geklärt war und es endlich gelungen war, das Formular auszufül-
len und die Totale geprüft waren und alles stimmte, kam der finale Akt, das Über-
tragen der Zahlen in das Originalformular mit Kugelschreiber oder Schreibma-
schine. Besonders das Ausfüllen mit der Schreibmaschine erforderte einiges Ge-
schick, um die Zahlen korrekt in den dafür vorgesehenen Kästchen zu platzieren.

Nachdem die Steuererklärung eingereicht war, ging es einige Zeit, bis diese von 

den zuständigen Steuersekretären und -kommissären manuell geprüft wurde.  
Natürlich hatte ich die Frage mit den Krankenkosten falsch verstanden und ich 
hätte sie nicht abziehen dürfen. Dieser Umstand wurde mir dann mit einem «in-
nert dreissig Tagen anfechtbaren Entscheid» in Papierform mitgeteilt.

Für mich war das Ausfüllen der Steuererklärung immer ein ärgerlicher, sich jähr-
lich wiederholender Prozess, der mir absolut keine Freude bereitete.

Der Weg vom Papierberg ins Digitale

Seit die Möglichkeit besteht, fülle ich die Steuererklärung mit dem PC aus. Auch 

jetzt muss ich noch radieren. Mit der DEL-Taste geschieht das schmerzlos und 
ohne eine Spur zu hinterlassen. Und wie ist das jetzt mit den Krankenkosten? Kann 
ich die abziehen oder nicht? Egal, ich muss mir diese Frage nicht mehr stellen. Ich 
erfasse alle Krankenkosten und der PC weiss am Schluss, ob er den Abzug machen 
darf oder nicht. Also gibt es auch keine «innert dreissig Tagen anfechtbare Ent-
scheide» mehr. Die Daten des Wertschriftenverzeichnisses vom letzten Jahr sind 
automatisch vorhanden. Es müssen nur noch Zu- und Abgänge sowie die aktuel-
len Zahlen erfasst werden.

Für mich ist das Ausfüllen der Steuererklärung heute ein sich jährlich wieder- 
holender Prozess, welcher es mir erlaubt, die Steuererklärung termingerecht, mit 
einem Bruchteil des Aufwandes von früher, zu erstellen. Das ist so einfach, dass 
ich mittlerweile auch noch die Steuererklärung für meine Lebenspartnerin und 
meinen besten guten Freund ausfülle.
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Dadurch, dass die Daten direkt in der Applikation erfasst und mutiert werden, ver-
liert auch das klassische eFormular immer mehr an Bedeutung. Mit diesem ist es 
möglich, ein PDF-basiertes Formular am Bildschirm auszufüllen. Eine Umfrage 
bei den Gemeindeschreibern im Kanton Zürich hat ergeben, dass die von der 
Kommission Verlag vor einigen Jahren erstellten eFormulare nicht mehr weiter 
entwickelt werden sollen, da sie kaum mehr benötigt werden.

Totgesagte leben länger

Möglicherweise wird in der Festschrift zum 200-Jahr-Jubiläum der Kommission  
Verlag folgender Artikel zu lesen sein.

«Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt ... 

Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf ...» So begin-
nen jeweils die Abenteuer von Asterix und Obelix. 

Angewandt auf die Formulare heisst das: Alle Prozesse in den Verwaltungen sind 

elektronisch gesteuert. «Sämtliche Papierformulare sind eliminiert ... Sämtliche 
Formulare? Nein! Einige Unbeugsame wehren sich standhaft gegen die Einfüh-
rung von eProzessen. Es sind die Gegner der elektronischen Wahlen und Abstim-
mungen mittels eVoting. So werden für die Abstimmungen und Wahlen noch im-
mer die Stimmzettel in Papierform verwendet.»

Fazit

Die Entwicklung wird sich nicht aufhalten lassen. Die digitale Welt durchdringt un-
ser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Es gilt, die Herausforderung anzunehmen 
und das Beste daraus zu machen. Dabei wird sich zeigen, dass vieles denkbar, ja so-
gar machbar ist. Richtiges Augenmass und gesunder Menschenverstand sind aber 
auch bei dieser Aufgabe gefordert, damit nur wirklich Sinnvolles umgesetzt wird. 
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